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Vernehmlassung zum Revision der Gewässerschutzverordnung 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) sowie die Konferenz für Wald, Wildtiere 

und Landschaft (KWL) wurden mit Schreiben vom 13. April 2022 eingeladen, an der Vernehmlassung zur 

Revision der Gewässerschutzverordnung teilzunehmen.  

 

Wir bedanken uns für diese Möglichkeit. Die Vorstände der BPUK und KWL geben nachfolgende 

Stellungnahme ab, gestützt auf die Mitberichte der Konferenz der Vorsteherinnen und Vorsteher der 

Umweltschutzämter (KVU) sowie der Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz 

(KBNL).  

 

Unterstützung der Vorlage  

Die Vorstände von BPUK und KWL begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen. Sie entsprechen dem 

Willen des Parlaments und werden zu einem besseren Schutz und zu einer Verbesserung der Qualität 

von Grundwasser und Oberflächengewässer führen. Wir beziehen unsere Eingabe auf übergeordnete, 

politische Fragen und verweisen für die fachlichen Anträge auf das Formular in der Beilage.  

 

Die BPUK und KWL betrachten den Vorschlag für eine Definition von "weit verbreiteten" und "wiederholt" 

auftretenden Rückständen in Art. 48a Abs. 3 GSchV als Kernstück der Vorlage und begrüssen ihn. Damit 

wird eine zuverlässige Erfassung der kritischen Stoffe ermöglicht. Diese Regelungen dürfen auf keinen 

Fall gelockert werden, da sie helfen, Schäden zu vermeiden. Dies ist wichtig, denn entstandene Schäden 

können, wenn überhaupt, nur sehr aufwändig und kostenintensiv behoben werden. Diese neuen 

Vorgaben dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass weit verbreitete Rückstände, die wiederholt 

auftreten, letztlich auf Fehler bei der Zulassung zurückzuführen sind. Daher sind bereits bei der 

Zulassung strenge Kriterien anzuwenden. Zum Schutz des Trinkwassers braucht es zudem eine schnelle 

Umsetzung der Motion 20.3625. Ohne zügige Ausscheidung der Zuströmbereiche erfolgt die Umsetzung 

die Pa. Iv. 19.475 nur unvollständig.  
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Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Bau-, Planungs- und Konferenz für Wald, 

Umweltdirektoren-Konferenz BPUK Wildtiere und Landschaft KWL 

 

Der Präsident Der Präsident 

 

 

 

  

Stephan Attiger Josef Hess 

 

 

 

Beilagen: 

- Vernehmlassungsformular 

 

 

Kopie an: 
 M. Bütler, BPUK 

 T. Abt, KWL 

 C. Zemp und A. Loosli, KVU  

 B. von Arx und R. Meier, Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz (KBNL) 

 K. Schneeberger und F. Schwarz (BAFU) 


